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INTRATERMS?
– oder: Guarantee bleibt B�rgschaft,

…meistens

International Translation Terms (IN-
TRATERMS) oder so – ein Zukunfts-
projekt? Mit interessanten Praxisbei-
spielen und vision�ren Gedanken �ber
eine „maschinelle Sprach�bersetzung
und die globale Wirtschaftssprache der
Zukunft“ wagt Aden in dem Editorial in
RIW 4/2018 die faszinierende These,
dass der Aufbau eines international ver-
bindlichen „Eindeutigkeitsregimes“ f�r
juristische Fachausdr�cke realisierbar
sei. Damit sollen – wenn ich seine These
richtig verstehe – die bekannten Proble-
me der �bersetzung juristischer Texte
maschinell l�sbar sein. Dar�ber, dass
hochqualifizierten Anw�lten dadurch
ein Beratungsfeld verlorengeht, braucht
sich diese Berufsgruppe aber keine Sor-
gen zu machen und kann sich v�llig ent-
spannt zur�cklehnen. Denn diesen
Kampf Algorithmus versus Sachver-
stand wird die Maschine nicht gewinnen
k�nnen!

Dies wird schnell bei einer Analyse des
Risikofaktors „�bersetzung“ bei inter-
nationalen Wirtschaftsvertr�gen deut-
lich. Die Rechtssprache verwendet zwar
das Vokabular der Allgemeinsprache,
beide Sprachsysteme besitzen jedoch
eine partielle Eigenst�ndigkeit mit un-
terschiedlichen Regeln. Jeder Staat ver-
f�gt �ber ein eigenes Rechtssystem mit

einer autonomen juristischen Termino-
logie. Diese Systemgebundenheit ist der
Grund daf�r, dass es keine internationa-
le juristische Fachsprache in dem Sinne
geben kann, dass Rechtsbegriffen inter-
national die gleiche Bedeutung zuge-
sprochen werden k�nnte.

So wird etwa der „trust“ des Common
Law zwar – weil es nicht besser geht –
nicht ganz falsch mit „Treuhand“,
„Treuhandverm�gen“ oder „Treuhand-
verh�ltnis“ �bersetzt, was aber den
„trust“ nach angloamerikanischem
Recht in dem englischen Ausgangstext
nur sehr entfernt und unvollst�ndig cha-
rakterisiert. Dar�ber hinaus besteht oft-
mals nicht nur keine linguistische De-
ckungsgleichheit, sondern erst recht kei-
ne rechtliche, wie z. B. bei der „guaran-
tee“ des angloamerikanischen Rechts,
die im Einzelfall nicht gerade selten
f�lschlich mit „Garantie“ �bersetzt
wird, w�hrend es sich dabei – soweit es
um ein Sicherungsrecht geht – in vielen
F�llen tats�chlich jedoch um ein b�rg-
schafts�hnliches Instrument handelt.

Die Maschine wird auch in der Zukunft
nicht in der Lage sein, den Ausgangstext
inhaltlich zu analysieren, der mit „Gua-
rantee“ �berschrieben ist, um dann mit-
tels einer Berechnung auf der Basis „0“
oder „1“ zu entscheiden, ob dieser Be-
griff – was m�glich ist – im konkreten
Fall zutreffend mit „Garantie“ �bersetzt
wird. Selbst wenn dies theoretisch bis zu
einem gewissen Grad vielleicht denkbar
w�re, w�rde es jedoch einen perfekten
Ausgangstext voraussetzen, was aber
bei den vielf�ltigen, nicht immer profes-
sionellen Ausgestaltungen nicht der Fall
ist. So oder so bliebe dann alsoweiterhin
das Erfordernis einer „manuellen Nach-
bearbeitung“.

Ein Algorithmus ist nicht in der Lage,
bei �bersetzungen juristischer Texte
den Bedeutungsinhalt einzelner Begrif-
fe aus der einen in eine andere Rechts-
sprache zu �bertragen, da er nicht
rechtsvergleichend �bersetzen kann.
Bei der �bersetzung von Texten mit ju-
ristischen Fachtermini muss aber eine
Rechtsvergleichung erfolgen, mit deren
Hilfe f�r juristische Begriffe aus der
Ausgangsrechtsordnung ein �quivalen-

ter Begriff in der Zielrechtsordnung be-
stimmt werden muss. Da sich die Aus-
gangssprache und die Zielsprache auf
unterschiedliche Rechtssysteme bezie-
hen, scheidet eine vollst�ndige �quiva-
lenz im Sinne einer absoluten rechts-
dogmatischen Kongruenz in der Regel
aus.

Eine elektronische Datenbank mit ei-

nem „Eindeutigkeitsregime“ w�re zwar
in der Praxis als eine Art Rechtslexikon
sehr hilfreich und n�tzlich, k�nnte das
Problem bei maschinellen �bersetzun-
gen von Rechtsbegriffen aber auch nicht
l�sen und w�rde im Ergebnis nur eine
weitere qualifizierte Quelle neben
bereits vorhandenen rechtsvergleichen-
den Abhandlungen darstellen. Die
rechtsvergleichenden Erl�uterungen
beispielsweise zu dem nicht mit nur
einem einzigen Wort inhaltlich rechts-
dogmatisch zutreffend �bersetzbaren
Begriff des „trust“ k�nnen nicht in einen
�bersetzten Fließtext �bernommen wer-
den. Diese Voraussetzung m�sste aber
bei einer maschinellen �bersetzung im
Sinne eines „Eindeutigkeitsregimes“ er-
f�llt sein.

Die Maschine kann u. a. auch nicht er-
kennen, dass Begriffen, die scheinbar
keine juristische Bedeutung in einem
Vertragstext zu haben scheinen, sondern
– wie etwa „provided that“ – vermeint-
lich stets der Allgemeinsprache zuzu-
rechnen seien, tats�chlich jedoch eine
juristische Bedeutung beizumessen ist.
Der Empf�ngerhorizont der Maschine
weicht dann von der f�r sie nicht erkenn-
baren Bedeutung ab. Gut, dass es quali-
fizierte Anw�lte gibt, die ihre Mandant-
schaft auch in Zukunft gerne �ber die
Bedeutung des �bersetzten Begriffs
„Treuhand“ und vieler sonstiger Begrif-
fe in demAusgangstext informieren.
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Ein Algorithmus
kann nicht rechts-
vergleichend
�bersetzen

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org

